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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

der gesundheitspolitische Diskurs ist zum Jahresende weiterhin 

geprägt von der Debatte um den Rx-Versandhandel der Apothe-

ken. Im Ziel ist man sich einig: Nach dem EuGH-Urteil müssen 

wir uns um faire Wettbewerbsbedingungen zwischen inländi-

schen und ausländischen Apotheken bemühen. Außerdem sind 

wir uns alle des Stellenwertes der Vor-Ort-Apotheke bewusst. 

Die SPD arbeitet engagiert an einer Antwort auf das Urteil – wir 

ringen mit dem Koalitionspartner um eine entsprechende Lö-

sung.  

 

Gerade in der aktuellen politischen Landschaft gilt es, mit Enga-

gement und Leidenschaft Präsenz und Haltung zu zeigen. Die 

Bundestagswahl 2017 ist zwar noch eine ganze Weile hin, in der 

BayernSPD haben wir aber schon jetzt die Weichen gestellt, um 

uns auf einen intensiven Wahlkampf vorzubereiten. Auf der Lan-

desvertreterversammlung in Nürnberg wurde ich am Samstag 

der letzten Woche mit 94,2 % auf Platz 10 der Landesliste für die 

Bundestagswahl gewählt. Für das Vertrauen und die große An-

erkennung bedanke ich mich vielmals!  

 

Nun rücken die Tage näher, an denen wir innehalten und Ruhe 

und Kraft finden können. Das vergangene Jahr, die politischen 

Ereignisse und Auseinandersetzungen haben Kraft gekostet. 

Aber an etliche bereichernde, interessante und lehrreiche Be-

gegnungen denke ich mit Freude zurück. In meinem Bericht Ber-

lin kompakt, der demnächst verschickt wird, habe ich die 

schönsten gesammelt. Ich freue mich auf die kommenden! 

 

Danke für Ihr Interesse, frohe Festtage und einen guten Rutsch 

ins Neue Jahr! 

 

Ihre 
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Fotos  

der Woche 
 
Am letzten Dienstag habe ich zusammen mit Ab-
geordneten aller Fraktionen an einer Solidari-
tätsaktion für die verfolgten Abgeordneten der 
HDP und Menschenrechtsaktivisten in der Tür-
kei im Rahmen des Bundestagsprogramms „Par-
lamentarier schützen Parlamentarier“ teilge-
nommen. Das fraktionsübergreifende Engage-
ment für Menschenrechte und Demokratie ist 
nicht zuletzt ein ermutigendes Signal an die vie-
len friedens- und freiheitsliebenden Menschen 
in der Türkei, dass sie auch in Deutschland Part-
ner haben. 

 
Weihnachtliche Hauptstadt – Besonders der 
Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt (r.) 
ist eine Augenweide! Über 80 große, kleine, 
traditionelle oder alternative Weihnachts-
märkte gibt es in Berlin zur Adventszeit. Die 
Weihnachtsbäume in den Häusern des 
Deutschen Bundestages verbreiten Vor-
freude auf die Festtage. Und auch im Ge-
sundheitsausschuss wurden bereits ge-
brannte Mandeln gereicht. Trotzdem ist es, 
gerade zu Weihnachten, in der Heimat am 
schönsten. Darauf freue ich mich und wün-
sche auch Ihnen und Euch…  

…Frohe Weihnachten!  

Ich danke Ihnen und Euch herzlich für die erfolgreiche Zusammenarbeit, die 

Unterstützung und die konstruktiven Gespräche im vergangenen Jahr -  

und wünsche ein friedliches Weihnachtsfest  

und einen guten Rutsch!    
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ENERGIEPOLITIK  
 

Atomzeitalter geht zu Ende – 

Altlasten geregelt 
registDer Atomausstieg ist beschlossene Sache. 
Spätestens Ende 2022 wird das letzte Atom-
kraftwerk in Deutschland abgeschaltet werden. 
An diesem Donnerstag hat der Bundestag mit 
den Stimmen von SPD, CDU/CSU und den Grü-
nen nun die Verantwortung für die Kosten von 
Stilllegung, Rückbau und Entsorgung zwischen 
Staat und privatwirtschaftlichen Energieversor-
gungsunternehmen gesetzlich geregelt. Damit 
schafft der Gesetzgeber eine gesellschaftlich 
verantwortungsvolle Lösung, die beiden Seiten 
die notwendige Planungssicherheit gibt. 
 
Konkret werden die Betreiber der Kernkraft-
werke auch zukünftig für die gesamte Abwick-
lung und Finanzierung von Stilllegung, Rückbau 
und fachgerechter Verpackung der radioaktiven 
Abfälle zuständig sein. 
 
Für die Zwischen- und Endlagerung wird der 
Bund die Verantwortung übernehmen. Gleich-
zeitig wird eine gesetzliche Nachhaftung von 
Energieversorgungsunternehmen für die von 
ihnen beherrschten Betreibergesellschaften 
eingeführt.  
 
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagt: 
„Es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht 
vergangene Woche der Auffassung der Bundes-
regierung in weiten Teilen Recht gegeben hat, 
dass es sich beim Atomausstieg nicht um eine 
Enteignung der Betreiberunternehmen gehan-
delt hat.“ Allerdings hat das Urteil die Strei-
chung der zugeteilten Reststrommengen im 
Jahr 2011 beanstandet. Oppermann stellt dazu 
klar: „Das war ein handwerkliches Unvermögen 
der damaligen schwarz-gelben Bundesregie-
rung, für dessen Risiken der deutsche Steuer-
zahler heute gerade stehen muss. Dazu wäre es 
nicht gekommen, wenn sich Schwarz-Gelb an 
den ursprünglichen Fahrplan der Bundesregie-
rung unter Gerhard Schröder gehalten hätte.“ 
 
Zum Gesetzentwurf im Einzelnen:  

Er setzt die Empfehlungen der Kommission zur 
Überprüfung der Finanzierung des Kernenergie-
ausstiegs (KFK) um. Künftig wird die Verantwor-
tung für die kerntechnische Entsorgung zwi-
schen den Betreibern der Kernkraftwerke und 
dem Bund aufgeteilt. Die Betreiber bleiben für 
die gesamte Abwicklung und Finanzierung der 
Stilllegung und des Rückbaus der Kraftwerke 

und der Verpackung der radioaktiven Abfälle zu-
ständig. 
 
Der Bund wird künftig die Durchführung und Fi-
nanzierung der Zwischen- und Endlagerung ver-
antworten. Dazu stellen die Betreiber dem Bund 
finanzielle Mittel in Höhe von 17,3 Milliarden 
Euro zuzüglich eines Risikozuschlags von 6,1 
Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel wer-
den in einen Fonds übertragen, der sie verein-
nahmt, anlegt und auszahlt. Durch den Risikozu-
schlag können sich die Betreiber von möglichen 
Nachschüssen an den Fonds befreien. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf führt den Ge-
setzentwurf zur Konzernnachhaftung für nukle-
are Entsorgung aus dem letzten Jahr zusammen 
mit den Ergebnissen der Kommission zur Über-
prüfung der Finanzierung des Kernenergieaus-
stieges (KFK). Damit wird eine gesetzliche Nach-
haftung von herrschenden Unternehmen für 
von ihnen beherrschte Betreibergesellschaften 
eingeführt. Gleichzeitig besteht ein behördli-
cher Auskunftsanspruch zur Höhe der Rückstel-
lungen. 
 
SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil, zuständig für 
den Bereich Energie, betont: „Der Ausstieg aus 
der Atomkraft bleibt richtig. Es ist höchste Zeit, 
die jahrzehntelange Auseinandersetzung um 
die Atomkraft gesellschaftlich, rechtlich und fi-
nanziell ein für alle Mal zu beenden.“ 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Der Atom-
ausstieg ist beschlossene Sache. Künftig wird 
die Verantwortung für die kerntechnische Ent-
sorgung zwischen den Betreibern der Kernkraft-
werke und dem Bund aufgeteilt. Die Betreiber 
bleiben für die gesamte Abwicklung und Finan-
zierung der Stilllegung und des Rückbaus der 
Kraftwerke und der Verpackung der radioakti-
ven Abfälle zuständig. Der Bund wird die Durch-
führung und Finanzierung der Zwischen- und 
Endlagerung verantworten. Damit schafft der 
Gesetzgeber eine gesellschaftlich verantwor-
tungsvolle Lösung, die beiden Seiten die not-
wendige Planungssicherheit gibt. 
 
 
FINANZEN 
 

Registrierkassen künftig nicht mehr 

manipulierbar 
Am Donnerstag hat der Bundestag in 2./3. Le-
sung den Gesetzesentwurf zum Schutz vor Ma-
nipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen 
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verabschiedet. Ziel des Gesetzes ist die Verhin-
derung von Steuerbetrug mit manipulierten 
Kassen (Drs. 18/9535, 18/9957, 18/10102 Nr. 
18). 
 
Denn die heutigen technischen Möglichkeiten 
zur Manipulation von so genannten digitalen 
Grundaufzeichnungen (also zum Beispiel Regist-
rierkassen) stellen ein ernsthaftes Problem für 
einen effektiven und gleichmäßigen Steuervoll-
zug dar. Experten gehen von jährlichen Steuer-
ausfällen in Milliardenhöhe aus. Der Gesetzent-
wurf sieht daher verschiedene rechtliche und 
technische Maßnahmen vor: Neben der zertifi-
zierten technischen Sicherheitseinrichtung sind 
digitale Aufzeichnungssysteme mit einem Spei-
chermedium zu sichern und verfügbar zu hal-
ten. Zudem ist künftig jeder einzelne Geschäfts-
vorfall zu erfassen. Eine Summierung der Tages-
geschäfte soll nicht mehr ausreichen. 
 
In Ergänzung zu den bereits vorhandenen In-
strumenten der Steuerkontrolle wird außerdem 
die Kassen-Nachschau als neues Instrument ein-
geführt. Sie berechtigt das Finanzamt, ohne vor-
herige Ankündigung und außerhalb einer Au-
ßenprüfung die Geschäftsräume zu betreten 
und entsprechende Kontrollen durchzuführen. 
Zur Sanktionierung von Verstößen soll der Steu-
ergefährdungstatbestand in der Abgabenord-
nung entsprechend ergänzt werden. 
 
Bei elektronischen Kassen gib es jetzt eine 

Belegausgabepflicht 

Die SPD-Fraktion konnte in den Beratungen ei-
nige wesentliche Verbesserungen an dem Ge-
setzesentwurf durchsetzen: Bei elektronischen 
Kassen führen wir eine Belegausgabepflicht ein, 
von der Unternehmer nur in Fällen von unver-
hältnismäßigen Härten befreit werden können. 
Elektronische Kassen müssen zukünftig beim Fi-
nanzamt angemeldet werden. Außerdem haben 
wir durchgesetzt, dass den Finanzämtern das In-
strument der Kassen-Nachschau bereits zum 1. 
Januar 2018 zur Verfügung steht – und damit 
zwei Jahre früher als es der Gesetzesentwurf 
vorgesehen hatte. Damit werden Sicherheitslü-
cken des Gesetzesentwurfs geschlossen, die 
auch der Bundesrat bemängelt hatte. 
 
Im Gesetzentwurf war vorgesehen, dass neben 
bestimmten technischen Spezifikationen auch 
der Anwendungsbereich der Regelungen durch 
eine Rechtsverordnung des Bundesministeri-
ums der Finanzen mit Zustimmung des Bundes-
rates geregelt wird. Die Sozialdemokraten ha-
ben sich mit der Union darauf verständigt, dass 

der Deutsche Bundestag dieser Rechtsverord-
nung zustimmen muss. Damit stellen wir sicher, 
dass wesentliche Aspekte der Neuregelung 
nicht nur in den Händen der Exekutive liegen. 
 
Die SPD-Fraktion sieht in dem Gesetz, wie es 
jetzt beschlossen wurde, einen ersten und wich-
tigen Schritt hin zu einer effektiveren Betrugs-
bekämpfung. Wir haben uns in den Beratungen 
für noch wirkungsvollere Mittel zur Bekämp-
fung von Steuerbetrug eingesetzt; die Union 
und das Bundesministerium der Finanzen haben 
aber weitere Verbesserungen verhindert. 
 
Um sicherzustellen, dass mit der Neuregelung 
Betrug effektiv und nachhaltig bekämpft wer-
den kann, haben wir deshalb eine Evaluierung 
der Neuregelungen vereinbart. Wenn sich nach 
vier Jahren Bedarf dafür ergibt, werden wir 
nachsteuern. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Ein neues 
Gesetz soll Steuerbetrug mit manipulierten Kas-
sen verhindern. Die heutigen technischen Mög-
lichkeiten zur Manipulation von so genannten 
digitalen Grundaufzeichnungen (also zum Bei-
spiel Registrierkassen) stellen ein ernsthaftes 
Problem für einen effektiven und gleichmäßigen 
Steuervollzug dar. 
 
 
Schwarzarbeit wird stärker bekämpft 
Der Bundestag hat am Donnerstag in namentli-
cher Abstimmung ein Gesetz beschlossen, mit 
dem die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Prüfungs- und Ermittlungstätigkeiten der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls und der 
zuständigen Landesbehörden weiter verbessert 
werden sollen (Drs. 18/9958). 
 
Hierfür sollen unter anderem die rechtlichen 
Voraussetzungen für neue IT-Verfahren zur Vor-
gangsbearbeitung geschaffen werden. Außer-
dem erhält die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
einen automatisierten Zugriff auf das Zentrale 
Fahrzeugregister des Kraftfahrt-Bundesamtes.  
 
Darüber hinaus soll die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit künftig für die Ahndung von Mel-
deverstößen nach dem Vierten Sozialgesetz-
buch auch dann zuständig sein, wenn die Ver-
stöße in einem Ermittlungsverfahren der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit aufgedeckt wur-
den.  
 
Die für die Bekämpfung der handwerks- und ge-
werberechtlichen Schwarzarbeit zuständigen 
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Landesbehörden erhalten zudem – entspre-
chend ihrer im Schwarzarbeitsbekämpfungsge-
setz normierten Aufgaben – eigene Prüfungsbe-
fugnisse. 
 
Bewerber, die bereits mit Vorschriften zur Ver-
hinderung von Schwarzarbeit in Konflikt gekom-
men sind, werden von der Teilnahme an Aus-
schreibungen ausgeschlossen. Bisher wurden 
solche Bewerber schon von Bauaufträgen aus-
geschlossen. Künftig erfolgt auch ein Ausschluss 
von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen. 
 
Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher, und 
Ingrid Arndt-Brauer, zuständige Berichterstatte-
rin, teilen mit: „Wir stärken die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit beim Zoll durch eine verbesserte 
Ausstattung und bessere rechtliche Rahmenbe-
dingungen, damit sie noch wirkungsvoller 
Schwarzarbeit bekämpfen und gegen illegale 
Beschäftigung vorgehen kann. Außerdem opti-
mieren wir die Zusammenarbeit zwischen Bun-
des- und Landesbehörden.“ 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Mit einem 
neuen Gesetz werden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die Prüfungs- und Ermittlungs-
tätigkeiten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
des Zolls und der zuständigen Landesbehörden 
verbessert. 
 
 
RECHTSPOLITIK  
 
Mehr Medienöffentlichkeit in 

Gerichtsverfahren 
Am Donnerstag hat sich das Parlament erstmals 
mit der Frage befasst, ob Ton- und Fern-sehauf-
nahmen eines Gerichtsverfahrens in einem mo-
deraten Rahmen zu erlauben sind. Die Bundes-
regierung hat dazu einen Gesetzentwurf vorge-
legt (Drs. 18/10144). 
 
Bisher sind Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnah-
men sowie Ton- und Filmaufnahmen zum Zwe-
cke der öffentlichen Vorführung oder Veröffent-
lichung unzulässig. 
 
Nach dem neuen Gesetzentwurf sollen jetzt 
aber die Übertragung der Verhandlung bzw. Ur-
teilsverkündung in einen anderen Raum für Me-
dienvertreter, die audiovisuelle Dokumentation 
wegen zeitgeschichtlich herausragender Bedeu-
tung oder die Verkündungen von Entscheidun-
gen der obersten Gerichte zugelassen werden. 
 

Hintergrund ist, dass sich aufgrund der Digitali-
sierung die Medienlandschaft und die Bericht-
erstattung verändert haben; dem muss auch 
der Gesetzgeber Rechnung tragen. 
 
Barrierefreier Zugang zu Gerichtverfahren 

Dabei sind jedoch die Rechte des Beschuldigten 
auf ein faires Verfahren und die Unschulds-ver-
mutung, der Schutz der Verfahrensbeteiligten in 
ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, aber 
auch das Informationsbedürfnis der Allgemein-
heit in Einklang zu bringen. 
 
Die neuen Regelungen sollen neben der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit auch für die Arbeits-
, Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsbar-
keit gelten; ebenso in etwas angepasster Form 
auch für das Bundesverfassungsgericht. 
 
Zudem sieht der Gesetzentwurf einen barriere-
freien Zugang zu Gerichtsverfahren vor, dazu 
soll die Inanspruchnahme von Gebärdensprach-
dolmetschern oder anderen geeigneten Kom-
munikationshilfen in gerichtlichen Verfahren für 
Personen mit Sprach- und Hörbehinderungen 
besser verankert werden. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Bisher sind 
Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie 
Ton- und Filmaufnahmen in Gerichtsverfahren 
zum Zwecke der Veröffentlichung unzulässig. 
Nach einem neuen Gesetzentwurf sollen jetzt 
aber die Übertragung der Verhandlung bzw. Ur-
teilsverkündung in einen anderen Raum für Me-
dienvertreter, die audiovisuelle Dokumentation 
wegen zeitgeschichtlich herausragender Bedeu-
tung oder die Verkündungen von Entscheidun-
gen der obersten Gerichte zugelassen werden. 
 
 
BUNDESHAUSHALT 
 

Kommunales Investitionsprogramm 

verdoppeln 
Mit dem Nachtrag zum Bundeshaushalt 2016, 
am Donnerstag erstmals im Parlament beraten, 
verdoppelt der Bund die Mittel für Investitionen 
in finanzschwachen Kommunen um 3,5 Milliar-
den Euro auf insgesamt 7 Milliarden Euro (Drs. 
18/10500).  
 
Diese Mittel sollen gezielt für Investitionen des 
Bundes in die kommunale Bildungsinfrastruktur 
eingesetzt werden. Möglich wird das durch den 
Verhandlungserfolg der Sozialdemokraten im 
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Rahmen der Neuordnung der föderalen Finanz-
beziehungen, mit dem das Kooperationsverbot 
im Bildungsbereich aufgebrochen werden soll. 
 
Dazu muss der Gesetzgeber das Grundgesetz 
ändern. Einen entsprechenden Gesetzentwurf 
hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlos-
sen. Der Bundestag wird sich im kommenden 
Jahr mit der Grundgesetzänderung befassen 
 
 
KULTURPOLITIK  
 
Reform des Urhebervertragsrechts 

beschlossen 
Seit der letzten Reform des Urhebervertrags-
rechts im Jahr 2002 ist der Anspruch von Urhe-
bern und ausübenden Künstlern auf angemes-
sene Vergütung im Gesetz verankert. Trotzdem 
müssen sich viele Menschen, die in der Kreativ-
wirtschaft tätig sind, noch zu häufig auf für sie 
ungünstige Vertragsbedingungen einlassen. Der 
Bundestag hat deshalb eine Gesetzesanpassung 
beschlossen – und auf Drängen der SPD-
Fraktion die Verhandlungsposition von Urhe-
bern in Deutschland deutlich verbessert (Drs. 
18/8625, 18/10637). 
 
Christian Flisek, zuständiger Berichterstatter, 
und Johannes Fechner, rechts- und verbrau-
cherpolitischer Sprecher, erklären: „Wir konn-
ten die für Urheber dringend notwendige ge-
setzliche Klarstellung erreichen, dass auch Häu-
figkeit und Ausmaß der Nutzung eines Werkes 
bei der Frage nach der angemessenen Vergü-
tung berücksichtigt werden müssen.“ 
 
Die Details: 

Mit einem neuen Gesetzentwurf will die Bun-
desregierung die rechtliche Stellung der Urhe-
berinnen und Urheber stärken, damit sie ihren 
gesetzlichen Anspruch auf eine angemessene 
Vergütung besser durchsetzen können. Damit 
soll ein wichtiges Vorhaben des Koalitionsver-
trages umgesetzt werden. Die geplanten Ände-
rungen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) ha-
ben zum Ziel, die Vertragsparität zwischen den 
Urhebern und den Verwertern zu stärken – also 
zum Beispiel zwischen Journalisten und Zei-
tungsverlegern oder zwischen Schauspielern 
und Filmproduzenten. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion konnte in den in-
tensiven Verhandlungen mit dem Koalitions-
partner jetzt noch einmal wesentliche Verbes-

serungen für die Urheber in Deutschland durch-
setzen, für die sie sich bereits in einem im Juli 
veröffentlichten Thesenpapier stark gemacht 
hatte. 
 
Jährlicher Auskunftsanspruch und 

Zweitverwertungsrecht 

Eine weitere Neuerung ist der jährliche Aus-
kunftsanspruch des Urhebers über die Nutzung 
seines Werks. Bisher wird ein einmal honorier-
tes Werk oftmals noch in vielfältiger anderer 
Weise verwertet, ohne dass der Autor davon er-
fährt, geschweige denn dafür vergütet wird. Da-
mit Urheberinnen und Urheber ihre Vergü-
tungsansprüche in Zukunft effektiver durchset-
zen können, steht ihnen zukünftig ein standar-
disierter, jährlich einforderbarer Auskunftsan-
spruch zu. 
 
Dieser Auskunftsanspruch besteht nur bei nach-
rangigen Beiträgen nicht. Im Ergebnis bedeutet 
das: Wer einen, für ein Gesamtwerk typischen, 
Beitrag leistet – zum Beispiel einen Artikel für 
eine Zeitung beisteuert – hat in Zukunft einen 
Auskunftsanspruch. Flankiert wird dieser von ei-
nem Auskunftsanspruch in der Lizenzkette. 
 
Zudem konnte die SPD-Bundestagsfraktion in 
der parlamentarischen Beratung durchsetzen, 
dass Urhebern nach zehn Jahren ein Zweitver-
wertungsrecht zusteht. 
 
Verbandsklagerecht mit 

Unterlassungsanspruch 

Künstler wie auch freie Journalisten, die auf Ein-
haltung dieser Regeln pochen, müssen derzeit 
befürchten, nicht mehr engagiert zu werden. 
Hier soll ein Verbandsklagerecht, verbunden 
mit einem gesetzlichen Unterlassungsanspruch, 
dafür sorgen, dass der Freischaffende nicht 
mehr allein dem Auftraggeber gegenübertreten 
muss. Urheberverbände können also künftig im 
Fall von Verstößen gegen gemeinsame Vergü-
tungsregeln eine Unterlassungsklage erheben. 
 
Vor allem kleine und mittlere Verlage sind auf 
eine angemessene Beteiligung bei der Vermark-
tung von kreativen Werken angewiesen. Auch 
hier waren Neuregelungen nach einem Urteil 
des BGH notwendig geworden. „Im Interesse ei-
ner bisher gut funktionierenden – und die ge-
meinsamen Interessen von Urhebern und Verla-
gen berücksichtigenden Praxis – konnten wir 
eine Regelung erzielen, die den europarechtli-
chen Vorgaben gerecht wird“, erklärt Flisek. 
„Wir haben damit einen Rahmen geschaffen, 
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der die Grundlage für eine faire Verteilung zwi-
schen Urhebern und ihren Verlagen ermög-
licht.“ 
 
Die Verleger können also auch künftig wieder an 
Einnahmen aus gesetzlichen Vergütungsansprü-
chen über Verwertungsgesellschaften beteiligt 
werden. Der Verlagsstandort Deutschland wird 
damit gesichert. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Urheber ha-
ben das Recht auf eine faire Beteiligung an der 
kommerziellen Verwertung ihrer kreativen Leis-
tungen. Damit sie dieses Recht auch durchset-
zen können, hat der Bundestag das Urheberver-
tragsrecht geändert. Die SPD-
Bundestagsfraktion konnte in den parlamenta-
rischen Beratungen an mehreren Stellen sub-
stanzielle Änderungen des Regierungsentwur-
fes erreichen, sodass die Lage der Urheber in 
Deutschland nun deutlich verbessert wird und 
gleichzeitig die Zukunft der vielfältigen Verlags-
landschaft gesichert bleibt. 
 
 
AUSSENPOLITIK  
 

Bundeswehrmandate in Afrika 

werden fortgesetzt 
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bun-
destag Anträge zur Verlängerung von zwei Bun-
deswehrmandaten in Afrika vorgelegt, die an 
diesem Donnerstag mit den Stimmen der SPD-
Fraktion verabschiedet wurden. Die Einsätze im 
Südsudan sowie in Darfur werden demnach je-
weils bis Ende 2017 verlängert (Drs. 18/10189, 
18/10549; 18/10188, 18/10547).  
 
Südsudan ist, auch nach dem Erlangen der Un-
abhängigkeit vor nunmehr fünf Jahren, ein 
Land, das internationale Unterstützung braucht. 
Nach fast zwei Jahren Bürgerkrieg wurde im Au-
gust 2015 ein Friedensabkommen unterzeich-
net. Die Umsetzung des Abkommens muss von 
der internationalen Gemeinschaft weiterhin er-
heblich unterstützt und überwacht werden. So 
gab es bereits mehrere Rückschläge im Frie-
densprozess: Im Juli dieses Jahres kam es in der 
Hauptstadt Juba zu bewaffneten Auseinander-
setzungen zwischen Regierungs- und Oppositi-
onstruppen.  
 
Der deutsche Beitrag bei der sogenannten 
UNMISS-Mission der Vereinten Nationen (VN) 
besteht daher vor allem im Schutz der südsuda-

nesischen Zivilbevölkerung. Konkret wird Perso-
nal in Stäben und als Experten eingesetzt, um 
unterstützende, beratende und beobachtende 
Aufgaben zu übernehmen. Neben den maximal 
50 deutschen Soldatinnen und Soldaten werden 
weiterhin bis zu 20 Polizistinnen und Polizisten 
eingesetzt. 
 
 

Humanitäre Hilfe in Darfur sichern 
Neben dem Einsatz im Südsudan hat die Bun-
desregierung auch die Verlängerung der VN-
Mission UNAMID in Darfur beantragt. Auch die-
sem Einsatz stimmte der Bundestag mehrheit-
lich zu. Die Region Darfur im Sudan ist trotz um-
fangreicher Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft nach wie vor unsicher, es ist nicht 
gelungen, einen dauerhaften und nachhaltigen 
Frieden zu etablieren. Immer wieder kommt es 
zu Kämpfen zwischen Rebellengruppen und 
staatlichen Streitkräften, zuletzt in den Marra-
Bergen Darfurs. 
 
Die Vereinten Nationen bestätigen daher min-
destens 80.000 neue Binnenflüchtlinge, viele 
von ihnen suchen Zuflucht in den Lagern der 
UNAMID-Mission. Wie im Südsudan, ist auch in 
Darfur wesentliche Aufgabe für die deutsche 
Bundeswehr, die Zivilbevölkerung zu schützen, 
humanitäre Hilfe zu organisieren und zu sichern.  
 
Wie bisher auch wird mit der Verlängerung des 
Mandats Einzelpersonal in den Führungsstäben 
der Mission unterstützt. Insgesamt nicht mehr 
als 50 Soldatinnen und Soldaten. Beiden An-
träge hat die SPD-Fraktion zugestimmt. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Der Deut-
sche Bundestag hat die Verlängerung von zwei 
Bundeswehreinsätzen beschlossen. Bis Ende 
2017 werden jeweils 50 deutsche Soldatinnen 
und Soldaten in Darfur und im Südsudan einge-
setzt werden, vor allem um die dortige Zivilbe-
völkerung zu schützen. Beide Anträge wurden 
mit den Stimmen der SPD-Fraktion beschlossen. 
 
 
Afghanistan wird weiter unterstützt 
Seit Anfang 2015 läuft das Bundeswehrmandat 
Resolute Support unter Nato-Führung in Afgha-
nistan. Am Donnerstag hat der Bundestag über 
den Antrag der Bundesregierung 
(Drs.18/10347) zur Verlängerung des Einsatzes 
abgestimmt und mit den Stimmen der SPD-
Fraktion angenommen. Somit wird der Einsatz 
nun bis Ende 2017 weiterlaufen. 
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Die Nato-geführte Mission trägt dazu bei, die af-
ghanischen nationalen Verteidigungs- und Si-
cherheits-kräfte sowie die Sicherheitsinstitutio-
nen in die Lage zu versetzen, stabile und sichere 
Strukturen für eine bessere Zukunft des Landes 
zu schaffen. 
 
Durch die Unterstützung der Bundeswehr sind 
erste Erfolge erkennbar: Die afghanischen Si-
cherheitskräfte üben zunehmend ihre Verant-
wortung selbständig aus. Eine Unterstützung 
der internationalen Gemeinschaft bleibt aber 
auch zukünftig vonnöten. 
 
Maximal 980 deutsche Soldatinnen und Solda-
ten werden laut Antrag weiterhin den Auftrag 
haben, die Sicherheitskräfte vor Ort zu unter-
stützen. Zudem werden sie weiterhin Personal 
der internationalen Gemeinschaft unterstützen, 
das sich um den zivilen Wiederaufbau kümmert 
– in begrenztem Umfang und in Abstimmung 
mit der afghanischen Regierung. 
 
 
VERTEIDIGUNGSPOLITIK  
 

Sicherheitsüberprüfung bei 

Bundeswehr-Bewerbern verbessern 
Mit dem sechzehnten Gesetz zur Änderung des 
Soldatengesetzes, das die Abgeordneten von 
SPD und Union am Donnerstag beschlossen ha-
ben, sollen die Regelungen zur Sicherheitsüber-
prüfung für Bewerberinnen und Bewerber bei 
der Bundeswehr ergänzt werden (Drs. 
18/10009).  
 
Ab dem 1. Juli 2017 soll jeder/jede ausgewählte 
Bewerber/in bereits vor der Einstellung eine so-
genannte „Einfache Sicherheitsüberprüfung” 
durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) 
durchlaufen. Für diese Aufgaben sollen beim 
MAD knapp 90 neue Stellen geschaffen werden. 
Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 8 Mil-
lionen Euro im Jahr.  
 
Mit der ergänzenden Sicherheitsüberprüfung 
reagiert die Bundeswehr auf die veränderte Si-
cherheitslage. Damit soll verhindert werden, 
dass die Bundeswehr als Ausbildungseinrich-
tung für potenzielle Terroristen, Extremisten 
und Schwerkriminelle missbraucht wird.  
 
Die Bundeswehr stellt jährlich rund 20.000 
Männer und Frauen ein. Bisher fordert sie von 
Bewerbern zur Einstellung ausschließlich ein 
Führungszeugnis oder die Zustimmung zum Ein-
holen einer unbeschränkten Auskunft aus dem 

Bundeszentralregister und eine Erklärung zur 
Verfassungstreue. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die Regelun-
gen zur Sicherheitsüberprüfung für Bewerber 
bei der Bundeswehr werden ergänzt. Jeder aus-
gewählte Bewerber soll bereits vor seiner Ein-
stellung eine sogenannte „Einfache Sicherheits-
überprüfung” durch den Militärischen Ab-
schirmdienst durchlaufen. Das ist der veränder-
ten Sicherheitslage geschuldet. 
 
 
WISSENSCHAFT 
 

Wissenschaftskooperation mit 

Subsahara-Afrika stärken 
Die Bundesregierung soll Kooperationen in Bil-
dung und Forschung mit Partnern in Subsahara-
Afrika intensivieren. Das fordern die Koalitions-
fraktionen CDU/CSU und SPD in einem gemein-
samen Antrag (Drs. 18/10632), der am Donners-
tag zur ersten Beratung in den Bundestag einge-
bracht wurde. 
 
Bildung und Forschung sind entscheidende He-
bel, um Entwicklungsdynamiken in afrikani-
schen Gesellschaften zu fördern. Um ihnen 
mehr Chancen auf Wachstum, Wohlstand und 
sozialen Frieden zu ermöglichen, müsse man die 
afrikanischen Länder deshalb insbesondere 
beim wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
unterstützen, heißt es im Koalitionsantrag. Da-
für brauche es in allen Disziplinen ein verstärk-
tes wissenschaftliches Interesse an Subsahara-
Afrika. Das müsse Deutschland mithelfen zu we-
cken. 
 
Konkret fordern die Koalitionsfraktionen die 
Bundesregierung etwa auf, die afrikanischen 
Partnerstaaten stärker in die Planung deutscher 
Fördermaßnahmen einzubinden. Auch soll eine 
Erhöhung der Mittel für Rückkehrstipendien ge-
prüft werden, um „Brain-Drain“-Prozesse zu 
vermeiden. Von „Brain Drain“ spricht man, 
wenn Arbeitskräfte ins Ausland abwandern und 
sie als dringend benötigte Fachkräfte in ihren 
Herkunftsländern fehlen. 
 
Im Koalitionsantrag begrüßen die Fraktionen 
von Union und SPD unter anderem die Initiative 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ), zusätz-
lich rund 1000 Stipendien für angehende afrika-
nische Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer zur Verfügung zu stellen. 
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Auch erfreulich aus Sicht der SPD-
Bundestagsfraktion: Der Deutsche Akademi-
sche Auslandsdienst (DAAD) plant bereits eine 
„German-East African University of Applied Sci-
ences“ in Kenia nach dem Modell einer deut-
schen Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften (FH-Modell).  
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Hochschu-
len bilden die Führungskräfte von morgen aus 
und prägen damit ganz entscheidend den wis-
senschaftlich-technischen Fortschritt eines Lan-
des. Um afrikanische Gesellschaften nachhaltig 
zu unterstützen, müsse Deutschland deshalb 
neue Wissenschaftskooperationen vorantrei-
ben, fordern die Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU in einem gemeinsamen Antrag. 
 
 
KULTUR 
 

Kulturpolitik stärker zur Integration 

nutzen 
Der Bundestag hat an diesem Freitag erstmalig 
einen gemeinsamen Antrag (Drs. 18/10634) von 
CDU/CSU und SPD beraten. Darin machen die 
Regierungsfraktionen deutlich: Kultureller Aus-
tausch kann dazu beitragen, Brücken zwischen 
Kulturen zu bauen und das Ankommen von 
Flüchtlingen und Migranten in unserer Gesell-
schaft zu erleichtern. 
 
Ziel des Antrages ist es, ein Zeichen zu setzen 
gegen Fremdenfeindlichkeit und Populismus. 
Statt platter Parolen setzt die SPD-
Bundestagsfraktion auf eine konstruktive Ausei-
nandersetzung mit den gesellschaftlichen Her-
ausforderungen. Die SPD-Fraktion versteht In-
tegration – also das Zusammenwachsen unserer 
Gesellschaft – als aktiv zu gestaltenden Prozess. 
Sie will eine inklusive Kulturpolitik, die jedem 
Menschen in diesem Land – unabhängig von sei-
ner sozialen Lage oder Herkunft – die Teilhabe 
am kulturellen und damit auch am gesellschaft-
lichen Leben ermöglicht. Denn: Kultur beher-
bergt ein großes integratives Potenzial. Sie gibt 
den Menschen die Möglichkeit, sich trotz 
Sprachbarrieren auszudrücken und ist gleichzei-
tig ein wichtiger Ort der Begegnung. 
 
Fremdenfeindlichkeit und xenophobe (Frem-
denhass) Einstellungen sind gerade dort ver-
breitet, wo wenige Ausländerinnen und Auslän-

der wohnen. Die diffuse Angst vor dem „Frem-
den“ kann durch den kulturellen Austausch zwi-
schen Menschen verschiedener Herkunft und 
unterschiedlichen kulturellen Hintergrundes ab-
gebaut werden. Aus dem Fremden wird das ver-
traute Andere. Kulturelles Miteinander kann in-
tegrieren und die Gemeinschaft festigen. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion und ihr Koalitions-
partner regen daher in ihrem gemeinsamen An-
trag „Kultur baut Brücken – Der Beitrag von Kul-
turpolitik zur Integration“ an, dass die deutsche 
Kulturpolitik in zweifacher Hinsicht verstärkt in-
tegrationspolitische Impulse setzen sollte: zum 
einen durch die Vermittlung von Kunst und Kul-
tur in den Integrations- und Bildungsangeboten; 
zum anderen dadurch, dass Menschen mit Mig-
rationshintergrund sich in den Kultureinrichtun-
gen aktiv beteiligen und dort auch personell re-
präsentiert sind. 
 
Denn die kulturelle Vielfalt der deutschen Ge-
sellschaft muss sich sowohl in der personellen 
Zusammensetzung als auch in der inhaltlichen 
Ausrichtung der Kultureinrichtungen und -ange-
bote sowie der Kulturförderung des Bundes wi-
derspiegeln, heißt es im Antrag. Die Bundesre-
gierung wird aufgefordert, entsprechende Pro-
jekte und Entwicklungen verstärkt zu fördern. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die Kultur-
politik soll eine größere Rolle bei der Integration 
von Zugezogenen aus anderen Kulturkreisen 
spielen, fordern die Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU in einem gemeinsamen Antrag. Denn 
kulturelles Miteinander kann integrieren und 
die Gemeinschaft festigen. 
 
 
FORSCHUNG 
 

Europa braucht gemeinsame 

Forschung und Innovationen 
Der Bundestag hat an diesem Freitag einen ge-
meinsamen Antrag der Unions- und der SPD-
Fraktion beraten (Drs. 18/10635). Darin wird die 
Regierung aufgefordert, sich weiter für eine 
Stärkung des Europäischen Forschungsraums 
einzusetzen. 
 
Die enormen Herausforderungen, vor denen die 
Europäische Union (EU) steht, verlangten auch 
in der Forschungs- und Innovationspolitik nach 
den richtigen Weichenstellungen, heißt es im 
Antrag. Damit Europa seine Wettbewerbs- und 
Zukunftsfähigkeit erhält, müsse die EU mehr 
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denn je in den Europäischen Forschungsraum 
investieren und die europaweite Förderung von 
Forschung und Innovation vorantreiben. 
 
Ziel müsse es sein, qualitätsgeleitet Exzellenz zu 
fördern, die Leistungsfähigkeit der europäi-
schen Wissenschafts- und Innovationssysteme 
zu stärken und die bestehende Forschungs- und 
Innovationskluft zwischen den EU-
Mitgliedstaaten und Regionen in Europa zu ver-
ringern. 
 
In diesem Zusammenhang begrüßen die beiden 
Fraktionen im Antrag, dass die Bundesregierung 
mit der „Strategie zum Europäischen For-
schungsraum“ eine Vorreiterrolle und Vorbild-
funktion für die Erarbeitung entsprechender 
Strategien in anderen EU-Mitgliedstaaten über-
nommen hat.  
 
Im Antrag wird die Bundesregierung daher auf-
gefordert, die verabredete nationale und euro-
päische Roadmap zum Europäischen For-
schungsraum weiterhin konsequent umzuset-
zen und miteinander zu verzahnen. Darüber 
hinaus werden konkrete Anforderungen an die 
Weiterentwicklung der europäischen For-
schungspolitik gestellt.  
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die Bundes-
tagsfraktionen von CDU/CSU und SPD wollen 
Forschung und Innovation in Europa stärken. 
Mit einem gemeinsamen Antrag fordern sie die 
Bundesregierung auf, sich weiter für einen eng 
verzahnten Europäischen Forschungsraum ein-
zusetzen, der qualitätsgeleitet Exzellenz fördert 
und die bestehende Forschungs- und Innovati-
onskluft innerhalb Europas verringert. 

 
 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN  
 

Contergan-Geschädigte bekommen 

leichter eine Entschädigung 
In 2./3.Lesung hat der Bundestag am Donners-
tag eine Änderung des Conterganstiftungsge-
setzes beschlossen (Drs. 18/10378).  

 
Zum 1. August 2013 hatte der Bund die finanzi-
elle Unterstützung für Contergangeschädigte 
deutlich erhöht und neue Leistungen zur De-
ckung spezifischer Bedarfe im Einzelfall einge-
führt.  
Mit dem beschlossenen Gesetz werden die Eva-
luationsergebnisse der Wirkungen dieser Leis-
tungsverbesserung umgesetzt.  
 
Insbesondere werden künftig bei spezifischen 
Bedarfen anstelle von Leistungen, die den indi-
viduellen Bedarf decken, nun pauschale Leistun-
gen (Pauschalierung) ohne gesonderten Antrag 
gewährt. Dadurch soll es zu einer gerechteren 
und unkomplizierteren Verteilung der Mittel 
kommen, so dass die Leistungen die Betroffe-
nen besser erreichen. Für die Deckung spezieller 
Bedarfe der etwa 2700 leistungsberechtigten 
Conterganopfer in Deutschland stellt der Bund 
jährlich 30 Millionen Euro zur Verfügung. 
 
Außerdem entfallen komplexe Abgrenzungsfra-
gen, die das Verwaltungsverfahren belasten 
und zu erheblichen Verzögerungen bei den Ent-
scheidungen geführt haben. Die frei werdenden 
Verwaltungskapazitäten sollen zur Beratung der 
Betroffenen eingesetzt werden. 
 
Sönke Rix, Sprecher der Arbeitsgruppe Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, und Ursula 
Schulte, zuständige Berichterstatterin, sagen: 
"Für die SPD-Bundestagsfraktion steht die 
selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen im Vordergrund. Die Verab-
schiedung der Gesetzesänderungen beim Con-
terganstiftungsgesetz leistet hierzu einen wich-
tigen Beitrag." 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Künftig wer-
den bei spezifischen Bedarfen von Contergan-
geschädigten anstelle von Leistungen, die den 
individuellen Bedarf decken, nun pauschale 
Leistungen ohne gesonderten Antrag gewährt. 
Dadurch soll es zu einer gerechteren und un-
komplizierteren Verteilung der Mittel kommen. 
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